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Ab 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und sie wird preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 

aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese neue Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 €

pro Jahr.

Die neue CD-ROM, Stand 1. Januar 2008, ist Anfang Februar erhältlich.

Das neue Bestellformular mit den neuen Preisen befindet sich im GV-Blatt 2006 Nr. 29, S. 472.

Informationen zur CD-ROM finden Sie auch im Internet über das Portal: http://sgv.im.nrw.de.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort finden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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212

Verordnung zur Änderung 
der Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen 

über die Finanzierungsbeteiligung an den 
Kosten der allgemeinen Beratungsstellen gemäß 

§ 3 Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) 
sowie Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen 

gemäß § 8 SchKG (Verordnung zum 
Ausführungsgesetz zum Schwangerschafts-

konfliktgesetz – VO AG SchKG –)
Vom 14. Januar 2008

Auf Grund des § 9 des Ausführungsgesetzes zum 
Schwangerschaftskonfliktgesetz (Schwangerschaftskon-
fliktausführungsgesetz NRW – AG SchKG) vom 23. Mai 
2006 (GV. NRW. S. 267) wird im Einvernehmen mit dem 
Finanzminister sowie nach Anhörung des für Generati-
onen, Familie und Integration zuständigen Landtagsaus-
schusses verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen über 
die Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der allge-
meinen Beratungsstellen gemäß § 3 Schwangerschafts-
konfliktgesetz (SchKG) sowie Schwangerschaftskon-
fliktberatungsstellen gemäß § 8 SchKG (Verordnung 
zum Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonflikt-
gesetz – VO AG SchKG –) vom 23. Mai 2006 (GV. NRW. 
S. 267) wird wie folgt geändert:

§ 5 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 5 
Angemessenheit der Personalkosten

Die Personalkosten sind in Höhe der tarifvertraglichen 
Regelungen des Trägers angemessen. Bestehen keine 
tarif vertraglichen Regelungen, sind die im jeweiligen Ar-
beitsvertrag vereinbarten Personalkosten angemessen, 
sofern sie nicht höher sind als es in anderen einschlä-
gigen tarifvertraglichen Regelungen für diesen Perso-
nenkreis vorgesehen ist. Dies gilt analog für die Arbeits-
zeit.

Bei Verwaltungskräften sind höchstens die der Entgelt-
gruppe 6 TV/L entsprechenden Personalkosten ange-
messen.

Bei ab dem Inkrafttreten des AG SchKG neu eingestell-
ten Beratungsfachkräften sind höchstens die der Ent-
geltgruppe 9 TV/L entsprechenden Personalkosten ange-
messen. Wenn sie eine Einrichtung mit insgesamt min-
destens drei vollen Stellen für Beratungskräfte leiten, 
sind die der Entgeltgruppe 10 entsprechenden Personal-
kosten angemessen.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2007 
in Kraft.

Düsseldorf, den 14. Januar 2008

Der Minister 
für Generationen, Familie, 

Frauen und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Armin  L a s c h e t

– GV. NRW. 2008 S. 136

232

Bekanntmachung 
über das Abkommen zur Änderung 

des Abkommens über das Deutsche Institut 
für Bautechnik (DIBt) und Vollzug der Markt-

überwachung/-aufsicht über harmonisierte 
Bautechnik

Vom 20. Dezember 2007

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung 
am 19. Dezember 2007 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Lan-
desverfassung dem Abkommen zur Änderung des Ab-
kommens über das Deutsche Institut für Bautechnik 
(DIBt) und Vollzug der Marktüberwachung/-aufsicht 
über harmonisierte Bautechnik zugestimmt.

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Der Tag des Inkrafttretens des Staatsvertrages wird ge-
mäß Nummer 2 gesondert bekannt gemacht.

Düsseldorf, den 20. Dezember 2007

Der Ministerpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfalen

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Abkommen zur Änderung des Abkommens 
über das Deutsche Institut für Bautechnik 

(DIBt-Änderungsabkommen)

Die Bundesrepublik Deutschland
und
das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein,
der Freistaat Thüringen

vereinbaren, vorbehaltlich der Zustimmung ihrer gesetz-
gebenden Körperschaften, soweit diese durch die Verfas-
sung vorgeschrieben ist, die nachstehenden Änderungen 
des Abkommens über das Deutsche Institut für Bau-
technik:

1.  Das Abkommen über das Deutsche Institut für Bau-
technik wird wie folgt geändert:

 a) Artikel 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 einge-
fügt:

    „(2) Das Institut hat die Aufgabe, die für die 
Marktaufsicht im Sinne von § 13 Bauproduk-
tengesetz zuständigen Behörden fachlich zu 
beraten sowie die Marktaufsichtsverfahren 
der Länder zu koordinieren. Das Institut kann 
hierzu Gutachten und Prüfungen in Auftrag 
geben.“

  bb)  Die bisherigen Absätze 2, 3, 4 und 5 werden 
die Absätze 3, 4, 5 und 6.

  cc)   Im neuen Absatz 4 wird die Angabe „Absatz 
5“ durch die Angabe „Absatz 6“ ersetzt.

 b)  In Artikel 5 Abs. 2 wird die Angabe „Artikel 2 
Abs. 1, 2, 4 und 5“ durch die Angabe „Artikel 2 
Abs. 1, 2, 3, 5 und 6“ ersetzt.
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 c) Artikel 7 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Absatz 2 Satz 1 Nr. 7 wird die Angabe „Ar-
tikel 2 Abs. 4 Nr. 2“ durch die Angabe „Arti-
kel 2 Abs. 5 Nr. 2“ ersetzt.

  bb)   In Absatz 5 Satz 5 wird die Angabe „Artikel 2 
Abs. 1 Nr. 1, Abs. 4 Nr. 2 und Abs. 5 Nr. 1“ 
durch die Angabe „Artikel 2 Abs. 1 Nr. 1, 
Abs. 5 Nr. 2 und Abs. 6 Nr. 1“ ersetzt.

 d)   In Artikel 9 Abs. 2 wird die Angabe „Artikel 2 
Abs. 2“ durch die Angabe „Artikel 2 Abs. 3“ er-
setzt.

 e)   In der Protokollnotiz zu Artikel 15 Abs. 1 wird die 
Angabe „Artikel 2 Abs. 4 Nr. 2“ durch die Angabe 
„Artikel 2 Abs. 5 Nr. 2“ ersetzt.

2.  Dieses Abkommen tritt am 1. des Monats in Kraft, 
der dem Monat folgt, in dem die letzte der von den 
Beteiligten ausgefertigten Vertragsurkunden der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung des Landes 
Berlin zugeht.

Für die Bundesrepublik Deutschland

Das Bundesministerium 
für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen

In Vertretung

Staatssekretär

Dr. Lütke  D a l d r u p

Berlin, den 14. Februar 2006

Für das Land Baden-Württemberg

Der Innenminister

Heribert  R e c h

Stuttgart, den 13. Dezember 2004

Für den Freistaat Bayern

Der Staatsminister 
des Inneren

Dr. Günther  B e c k s t e i n

München, den 19. Januar 2005

Für das Land Berlin

Die Senatorin 
für Stadtentwicklung

Ingeborg  J u n g e - R e y e r

Berlin, den 10. März 2005

Für das Land Brandenburg

Der Ministerpräsident 
vertreten durch den 

Minister für Infrastruktur und Raumordnung

Frank  S z y m a n s k i

Potsdam, den 21. Juni 2005

Für die Freie Hansestadt Bremen

Der Senator 
für Bau, Umwelt und Verkehr

Jens  E c k h o f f

Bremen, den 1. Februar 2006

Für die Freie und Hansestadt Hamburg

Der Senator 
für Stadtentwicklung und Umwelt

Dr. Michael  F r e y t a g

Hamburg, den 17. März 2006

Für das Land Hessen

In Vertretung 
des Ministerpräsidenten 

Der Minister 
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Dr. Alois  R h i e l

Wiesbaden, den 10. November 2004

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern

Der Minister 
für Arbeit, Bau und Landesentwicklung

Helmut  H o l t e r

Schwerin, den 24. Januar 2005

Für das Land Niedersachsen

Die Ministerin 
für Soziales, Frauen, 

Familie und Gesundheit

Dr. Ursula  v o n d e r L e y e n

Hannover, den 9. März 2005

Für das Land Nordrhein-Westfalen

Namens des Ministerpräsidenten

Der Minister 
für Städtebau und Wohnen, 

Kultur und Sport

Dr. Michael  V e s p e r

Düsseldorf, den 7. Juli 2004

Für das Land Rheinland-Pfalz

In Vertretung 
des Ministerpräsidenten

Der Minister 
der Finanzen

Gernot  M i t t l e r

Mainz, den 24. September 2004

Für das Saarland

Der Minister 
für Umwelt

Stefan  M ö r s d o r f

Saarbrücken, den 10. Januar 2005

Für den Freistaat Sachsen

Der Staatsminister 
des Inneren

Horst  R a s c h

Dresden, den 23. Juli 2004
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Für das Land Sachsen-Anhalt

Für den Ministerpräsidenten

Der Minister 
für Bau und Verkehr

Dr. Karl-Heinz  D e a h r e

Magdeburg, den 14. Oktober 2004

Für das Land Schleswig-Holstein

Für die Ministerpräsidentin

Der Innenminister

Klaus  B u ß 

Kiel, den 26. Oktober 2004

Für den Freistaat Thüringen

Der Minister 
für Bau und Verkehr

Andreas  T r a u t v e t t e r

Erfurt, den 21. September 2005

– GV. NRW. 2008 S. 136

33

Bekanntmachung 
des Inkrafttretens des Staatsvertrages 

zur Änderung des Staatsvertrages 
zwischen dem Freistaat Thüringen 

und dem Land Nordrhein-Westfalen 
über die Zugehörigkeit der Steuerberater und 
Steuerberaterinnen des Freistaats Thüringen 

zum Versorgungswerk der Steuerberater 
im Land Nordrhein-Westfalen 

vom 12. September/13. Oktober 2003
Vom 29. Januar 2008

Nachdem die vom Freistaat Thüringen und vom Land 
Nordrhein-Westfalen ausgefertigten Ratifikationsurkun-
den am 6. November 2007/21. Januar 2008 ausgetauscht 
wurden, tritt der Staatsvertrag gemäß Artikel 2 am 
1. Februar 2008 in Kraft.

Düsseldorf, den 29. Januar 2008

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten 

des Landes Nordrhein-Westfalen

(L. S.) Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

– GV. NRW. 2008 S. 138

77

Verordnung 
über die Qualität und die Bewirtschaftung 

der Badegewässer 
(Badegewässerverordnung)

Vom 11. Dezember 2007

Aufgrund des § 2a des Landeswassergesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. 
S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 463), wird im Einverneh-
men mit dem für Umweltschutz zuständigen Ausschuss 
des Landtags verordnet:

§ 1
Zweck und Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtli-
nie 2006/7/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 15. Februar 2006 über die Qualität der Badege-
wässer und deren Bewirtschaftung. Sie dient damit dem 
Schutz der Umwelt und der Gesundheit des Menschen.

(2) Sie bestimmt die Anforderungen an die Überwa-
chung und Einstufung der Qualität von Badegewässern, 
die Bewirtschaftung der Badegewässer hinsichtlich ihrer 
Qualität und die Information der Öffentlichkeit über die 
Badegewässerqualität.

(3) Sie gilt für Badegewässer. Badegewässer ist jeder 
Abschnitt eines Oberflächengewässers, bei dem die zu-
ständige Behörde mit einer großen Zahl von Badenden 
rechnet und für den sie kein dauerhaftes Badeverbot er-
lassen hat oder nicht auf Dauer vom Baden abrät.

Diese Verordnung gilt nicht für

1.  Schwimm- und Kurbecken;

2.   abgegrenzte Gewässer, die einer Behandlung unter-
liegen oder für therapeutische Zwecke genutzt wer-
den;

3.   künstlich angelegte abgegrenzte Gewässer, die von 
den Oberflächengewässern und dem Grundwasser ge-
trennt sind.

§ 2
Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die Begriffsbe-
stimmungen für „Oberflächengewässer“ nach § 2 Nr. 1 
der Verordnung zur Umsetzung der Anhänge II, III und 
V der Richtlinie 2000/60/EG vom 23. Oktober 2000 über 
die Bestandsaufnahme und Einstufung der Gewässer 
GewBEÜV – Gewässerbestandsaufnahme-, Einstufungs- 
und Überwachungsverordnung für „Grundwasser“ und 
„Einzugsgebiet“ nach § 1 Abs. 1 und 4 Wasserhaushalts-
gesetz sowie für „betroffene Öffentlichkeit“ nach Arti-
kel 1 Abs. 2 der Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 
27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten ent-
sprechend.

Weiterhin gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:

 1.   „Dauerhaft“ bzw. „auf Dauer“: in Bezug auf ein Ba-
deverbot oder auf ein Abraten vom Baden eine Dau-
er von mindestens einer ganzen Badesaison;

 2.   „Große Zahl“: in Bezug auf Badende eine Zahl, die 
die zuständige Behörde unter Berücksichtigung ins-
besondere der bisherigen Entwicklungen oder der 
zur Förderung des Badens bereitgestellten Infra-
struktur oder Einrichtungen oder aber anderer Maß-
nahmen dazu als groß erachtet;

 3.   „Verschmutzung“: das Vorliegen einer mikrobiolo-
gischen Verunreinigung oder das Vorhandensein von 
anderen Organismen oder von Abfall, die die Quali-
tät des Badegewässers beeinträchtigen und im Sinne 
der §§ 8 und 9 sowie der Anlage 1 Spalte A eine Ge-
fahr für die Gesundheit der Badenden darstellen;

 4.   „Badesaison“: der Zeitraum, in dem mit einer groß-
en Zahl von Badenden gerechnet werden kann. Dies 
ist der Zeitraum vom 15. Mai bis zum 15. September 
eines Jahres, soweit nicht die zuständige Behörde 
unter Berücksichtigung der örtlichen oder meteoro-
logischen Verhältnisse etwas anderes bestimmt;

 5.   „Bewirtschaftungsmaßnahmen“: folgende in Bezug 
auf Badegewässer ergriffene Maßnahmen:

 a)   Erstellung und regelmäßige Aktualisierung eines 
Badegewässerprofils;

 b)  Erstellung eines Überwachungszeitplans;

 c)  Überwachung der Badegewässer;

 d)  Bewertung der Badegewässerqualität;

Anlage 1
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 e)  Einstufung der Badegewässer;

 f)   Ermittlung und Bewertung der Ursachen von 
Verschmutzungen, die sich auf die Badegewässer 
auswirken und die menschliche Gesundheit be-
einträchtigen können;

 g)  Information der Öffentlichkeit;

 h)   Maßnahmen zur Vermeidung einer Exposition 
der Badenden gegenüber einer Verschmutzung;

 i)   Maßnahmen zur Verringerung der Gefahr einer 
Verschmutzung;

 6.   „Kurzzeitige Verschmutzung“: eine mikrobiolo-
gische Verunreinigung im Sinne der Anlage 1 Spalte 
A, die eindeutig feststellbare Ursachen hat, bei der 
normalerweise nicht damit gerechnet wird, dass sie 
die Qualität der Badegewässer mehr als ungefähr 72 
Stunden ab Beginn der Beeinträchtigung beein-
trächtigt, und für die die zuständige Behörde, wie in 
Anlage 2 dargelegt, Verfahren zur Vorhersage und 
entsprechende Abhilfemaßnahmen festgelegt hat;

 7.   „Ausnahmesituation“: ein Ereignis oder eine Kom-
bination von Ereignissen, die sich auf die Qualität 
der Badegewässer an der betreffenden Stelle auswir-
ken und bei denen nicht damit gerechnet wird, dass 
sie durchschnittlich häufiger als einmal alle vier 
Jahre auftreten;

 8.   „Datensatz über die Badegewässerqualität“: die Da-
ten, die gemäß § 3 erhoben werden;

 9.   „Bewertung der Badegewässerqualität“: der Prozess 
der Bewertung der Badegewässerqualität gemäß der 
in Anlage 2 beschriebenen Bewertungsmethode;

10.   „Massenvermehrung von Cyanobakterien“: ein ku-
muliertes Auftreten von Cyanobakterien in Form 
von Blüten, Matten oder Schlieren.

§ 3
Bestimmung der Badegewässer, Überwachung

(1) Die zuständige Behörde bestimmt vor Beginn der Ba-
desaison die Badegewässer.

(2) Die Qualität der Badegewässer ist mittels der in der 
Anlage 1 aufgeführten Parameter kurz vor und während 
der Badesaison entsprechend Anlage 4 zu überwachen. 
Die Überwachung obliegt der zuständigen Behörde. Sie 
erfolgt durch Besichtigungen, Probenahmen und Analy-
sen der Proben.

(3) Die Überwachungsstelle ist die Stelle, an der die 
meisten Badenden erwartet werden oder an der nach 
dem Badegewässerprofil mit der größten Verschmut-
zungsgefahr gerechnet wird.

(4) Die zuständige Behörde erstellt für jedes Badegewäs-
ser vor Beginn jeder Badesaison einen Überwachungs-
zeitplan. Die Überwachung ist bis spätestens vier Tage 
nach dem im Überwachungszeitplan angegebenen Da-
tum durchzuführen.

(5) Die bei kurzzeitiger Verschmutzung genommenen 
Proben können außer Acht gelassen werden. Sie werden 
durch gemäß Anlage 4 entnommene Proben ersetzt.

(6) In Ausnahmesituationen kann der in Absatz 4 ge-
nannte Überwachungszeitplan ausgesetzt werden. Er 
wird nach Ende der Ausnahmesituation so bald wie 
möglich wieder aufgenommen. Nach Ende der Ausnah-
mesituation werden so bald wie möglich neue Proben ge-
nommen, um die aufgrund der Ausnahmesituation feh-
lenden Proben zu ersetzen.

(7) Über jede Aussetzung des Überwachungszeitplans 
und die Gründe für die Aussetzung ist im jährlichen Be-
richt nach § 13 Abs. 2 zu informieren.

(8) Die Analyse der Badegewässerqualität erfolgt nach 
den in Anlage 1 aufgeführten Referenzmethoden und 
nach den in Anlage 5 aufgeführten Regeln. Andere Me-
thoden und Regeln können angewendet werden, wenn 
nachgewiesen ist, dass die mit ihnen erzielten Ergebnisse 
den Ergebnissen gleichwertig sind, die bei Anwendung 
der in Anlage 1 aufgeführten Methoden und der in An-
lage 5 aufgeführten Regeln erzielt werden. Andere Me-
thoden oder Regeln dürfen nur angewendet werden, 

wenn das Umweltbundesamt ihre Gleichwertigkeit all-
gemein festgestellt und sie im Bundesgesundheitsblatt 
veröffentlicht hat.

§ 4
Bewertung der Badegewässerqualität

(1) Die Bewertung der Badegewässerqualität erfolgt für 
jedes Badegewässer nach dem Ende jeder Badesaison auf 
der Grundlage der für die betreffende Badesaison und 
die drei vorangegangenen Badesaisons nach § 3 Abs. 2 
ermittelten und zusammengestellten Datensätze über die 
Badegewässerqualität und nach dem in Anlage 2 ge-
nannten Verfahren. Die Bewertung obliegt der obersten 
Wasserbehörde oder einer von ihr benannten Stelle.

(2) Die für die Bewertung der Badegewässerqualität ver-
wendeten Datensätze umfassen stets mindestens 16 Pro-
ben oder, unter den in Anlage 4 Nr. 2 genannten beson-
deren Umständen, 12 Proben. 

(3) Wenn 1.

a)   das Badegewässer neu bestimmt worden ist oder

b)   Änderungen eingetreten sind, die voraussichtlich die 
Einstufung des Badegewässers nach § 5 berühren, 
wobei in diesem Fall die Bewertung der Badegewäs-
serqualität auf der Grundlage eines Datensatzes über 
die Badegewässerqualität erfolgt, der lediglich auf 
den Ergebnissen der nach den Änderungen genom-
menen Proben beruht;

und 2.

a)  die Anforderungen des Absatzes 2 erfüllt sind oder

b)   der Datensatz über die Badegewässerqualität, der für 
die Bewertung bei Badegewässern mit einer Badesai-
son, deren Dauer 8 Wochen nicht überschreitet, ver-
wendet wird, mindestens 8 Proben umfasst,

 kann eine Bewertung der Badegewässerqualität auf der 
Grundlage eines Datensatzes über die Badegewässerqua-
lität erfolgen, der weniger als vier Badesaisons umfasst.

(4) Bestehende Badegewässer können unter Berücksich-
tigung der Bewertungen der Badegewässerqualität un-
terteilt werden. Bestehende Badegewässer können grup-
piert werden, wenn sie zusammenhängend sind, in den 
vorausgegangenen vier Jahren jeweils ähnliche Bewer-
tungen gemäß den Absätzen 1 und 2 erhalten haben und 
Badegewässerprofile besitzen, die gemeinsame oder 
keine Risikofaktoren aufweisen.

§ 5
Einstufung und qualitativer Zustand der Badegewässer

(1) Die oberste Wasserbehörde oder eine von ihr benannte 
Stelle stuft auf der Grundlage der gemäß § 4 durchgeführ-
ten Bewertung der Badegewässerqualität die Badegewäs-
ser entsprechend den Kriterien der Anlage 2 als „mangel-
haft“, „ausreichend“, „gut“ oder „ausgezeichnet“ ein.

(2) Die erste Einstufung gemäß den Anforderungen die-
ser Verordnung ist bis zum Ende der Badesaison 2011 
abzuschließen. 

(3) Die zuständige Behörde sorgt dafür, dass zum Ende 
der Badesaison 2015 alle Badegewässer zumindest „aus-
reichend“ sind. Sie ergreift wirksame und verhältnismä-
ßige Maßnahmen, die sie als zur Erhöhung der Zahl der 
als „ausgezeichnet“ oder als „gut“ eingestuften Badege-
wässer für geeignet erachtet.

(4) Unbeschadet der Anforderungen des Absatzes 3 ent-
sprechen zeitweilig als „mangelhaft“ eingestufte Bade-
gewässer dennoch den Anforderungen dieser Verord-
nung, wenn bei jedem dieser Badegewässer mit Wirkung 
ab der Badesaison, die auf diese Einstufung folgt, fol-
gende Maßnahmen ergriffen werden:

1.   angemessene Bewirtschaftungsmaßnahmen, einschließ-
lich eines Badeverbots oder des Abratens vom Baden,

2.   Beschreibung der Ursachen des Nichterreichens der 
„ausreichenden“ Qualität,

3.   angemessene Maßnahmen zur Vermeidung, Verringe-
rung oder Beseitigung der Ursachen der Verschmut-
zung und

Anlage 2

Anlage 4

Anlage 5
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4.   in Übereinstimmung mit § 12 dieser Verordnung ein 
deutlicher und einfacher Warnhinweis für die Öffent-
lichkeit und zusätzliche Unterrichtung über die 
Gründe für die Verschmutzung und die auf der 
Grundlage des Badegewässerprofils ergriffenen Maß-
nahmen.

(5) Wird ein Badegewässer in fünf aufeinander fol-
genden Jahren als „mangelhaft“ eingestuft, so wird auf 
Dauer das Baden verboten oder auf Dauer vom Baden 
abgeraten. Die zuständige Behörde kann vor Ende des 
Fünfjahreszeitraums auf Dauer das Baden verbieten, 
wenn sie der Ansicht ist, dass die Maßnahmen zum Er-
reichen der „ausreichenden“ Qualität nicht durchführ-
bar oder unverhältnismäßig teuer wären.

§ 6
Badegewässerprofile

(1) Die zuständige Behörde erstellt Badegewässerprofile 
gemäß Anlage 3 und teilt diese der obersten Wasserbe-
hörde oder einer von ihr benannten Stelle mit. Jedes Ba-
degewässerprofil kann sich auf ein einziges Badegewäs-
ser oder auf mehrere zusammenhängende Badegewässer 
erstrecken. Die ersten Badegewässerprofile werden bis 
zum 24. März 2011 erstellt.

(2) Die Badegewässerprofile werden gemäß Anlage 3 
überprüft und aktualisiert.

(3) Bei der Erstellung, Überprüfung und Aktualisierung 
der Badegewässerprofile werden die bei der Überwa-
chung und den Bewertungen gemäß den rechtlichen Re-
gelungen zur Umsetzung der Richtlinie 2000/60/EG er-
hobenen Daten, die für die vorliegende Verordnung von 
Belang sind, auf angemessene Weise genutzt.

(4) Die zuständige Behörde stellt die für die Erstellung 
der Badegewässerprofile erforderlichen Daten aus ihrem 
Zuständigkeitsbereich zur Verfügung.

§ 7
Bewirtschaftungsmaßnahmen in Ausnahmesituationen,

Maßnahmen bei hohen Einzelwerten

Die zuständige Behörde trifft rechtzeitige und angemes-
sene Bewirtschaftungsmaßnahmen, wenn sie von uner-
warteten Situationen Kenntnis erhält, die sich negativ 
auf die Badegewässerqualität und auf die Gesundheit 
der Badenden auswirken oder bei denen nach vernünf-
tiger Einschätzung mit solchen Auswirkungen zu rech-
nen ist.

Diese Maßnahmen schließen die Information oder War-
nung der Öffentlichkeit und erforderlichenfalls ein zeit-
weiliges Badeverbot ein. Auf kurzzeitige Verschmut-
zungen finden Satz 1 und 2 entsprechende Anwendung.

§ 8
Gefährdung durch Cyanobakterien

(1) Deutet das Profil des Badegewässers auf ein Poten-
tial für eine Massenvermehrung von Cyanobakterien hin, 
so führt die zuständige Behörde eine geeignete Überwa-
chung durch, damit Gefahren für die Gesundheit recht-
zeitig erkannt werden können.

(2) Kommt es zu einer Massenvermehrung von Cyano-
bakterien und wird eine Gefährdung der Gesundheit 
festgestellt oder vermutet, so ergreift die zuständige Be-
hörde unverzüglich angemessene Bewirtschaftungsmaß-
nahmen zur Vermeidung einer Exposition gegenüber 
dieser Gefahr, einschließlich der Information der Öffent-
lichkeit.

§ 9
Andere Parameter

(1) Deutet das Profil des Badegewässers auf eine Ten-
denz zur Massenvermehrung von Makroalgen hin, so 
führt die zuständige Behörde Untersuchungen durch, um 
festzustellen, ob deren Vorhandensein akzeptiert werden 
kann und um die Gefahren für die Gesundheit zu be-
stimmen. Die zuständige Behörde ergreift angemessene 
Bewirtschaftungsmaßnahmen, einschließlich der Infor-
mation der Öffentlichkeit.

(2) Badegewässer werden im Rahmen der Überwachung 
nach § 3 einer Sichtkontrolle auf Verschmutzungen wie 
etwa teerhaltige Rückstände, Glas, Plastik, Gummi oder 
andere Abfälle unterzogen. Wird eine derartige Ver-
schmutzung festgestellt, so ergreift die zuständige Be-
hörde angemessene Bewirtschaftungsmaßnahmen, ein-
schließlich, wenn notwendig, der Information der Öf-
fentlichkeit.

§ 10
Zusammenarbeit bei grenzüberschreitenden Gewässern

Kommt es in einem Einzugsgebiet zu Auswirkungen auf 
die Badegewässerqualität, die die Landes- oder Staats-
grenzen überschreiten, so stellt die zuständige Behörde 
einen angemessenen Informationsaustausch mit dem Ziel 
sicher, gemeinsame Maßnahmen zur Bekämpfung dieser 
Auswirkungen zu erarbeiten.

§ 11
Beteiligung der Öffentlichkeit

Die zuständige Behörde fördert die Beteiligung der Öf-
fentlichkeit an der Umsetzung dieser Verordnung und 
stellt sicher, dass die betroffene Öffentlichkeit die Mög-
lichkeit hat

1.  zu erfahren, wie sie sich beteiligen kann, und

2.   Vorschläge, Bemerkungen und Beschwerden vorzu-
bringen.

Dies bezieht sich insbesondere auf die Bestimmung, die 
Überprüfung und die Aktualisierung der zu bestim-
menden Badegewässer gemäß § 3 Abs. 1.

§ 12
Information der Öffentlichkeit

(1) Die zuständige Behörde verbreitet während der Ba-
desaison folgende Informationen aktiv und unverzüglich 
an leicht zugänglicher Stelle in nächster Nähe jeden Ba-
degewässers:

1.   die aktuelle Einstufung des Badegewässers sowie ein 
Badeverbot oder ein Abraten vom Baden mittels 
deutlicher und einfacher Zeichen und Symbole nach 
näherer Maßgabe entsprechend der Festlegungen ge-
mäß Artikel 15 Abs. 2 der Richtlinie 2006/7/EG,

2.   eine allgemeine, nicht fachsprachliche Beschreibung 
des Badegewässers auf der Grundlage des gemäß An-
lage 3 erstellten Badegewässerprofils,

3.  bei Badegewässern, die für kurzzeitige Verschmut-
zungen anfällig sind:

 a)   eine Mitteilung darüber, dass das Badegewässer 
für kurzzeitige Verschmutzungen anfällig ist,

 b)   eine Angabe der Zahl der Tage in der vorangegan-
genen Badesaison, an denen es aufgrund einer der-
artigen Verschmutzung ein Badeverbot gegeben 
hat oder vom Baden abgeraten wurde, und

 c)   eine Warnung immer dann, wenn eine derartige 
Verschmutzung vorhergesagt wird oder vorliegt,

4.   Informationen über die Art und voraussichtliche 
Dauer von Ausnahmesituationen während derartiger 
Ereignisse,

5.   wenn das Baden verboten oder davon abgeraten wird, 
einen Hinweis zur Information der Öffentlichkeit mit 
Angabe von Gründen,

6.   wenn auf Dauer das Baden verboten oder auf Dauer 
vom Baden abgeraten wird, die Information, dass es 
sich bei dem betreffenden Bereich nicht mehr um ein 
Badegewässer handelt, und die Gründe für die Auf-
hebung der Bestimmung als Badegewässer, und

7.   eine Angabe der Quellen weiter gehender Informati-
onen gemäß Absatz 2.

(2) Die oberste Wasserbehörde oder eine von ihr be-
nannte Stelle nutzt geeignete Medien und Technologien 
einschließlich des Internets, um die in Absatz 1 genann-
ten Informationen über Badegewässer sowie folgende 
weitere Informationen aktiv und unverzüglich, gegebe-
nenfalls in mehreren Sprachen, zu verbreiten:

Anlage 3
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1.  eine Liste der Badegewässer,

2.   die Einstufung jedes Badegewässers in den vorange-
gangenen drei Jahren und sein Badegewässerprofil 
einschließlich der Ergebnisse der nach dieser Verord-
nung seit der letzten Einstufung durchgeführten 
Überwachung,

3.   bei Badegewässern, die als „mangelhaft“ eingestuft 
werden, Informationen über die Ursachen der Ver-
schmutzung und die Maßnahmen, die ergriffen wur-
den, um eine Exposition der Badenden gegenüber der 
Verschmutzung zu verhindern und gegen die Ursachen 
der Verschmutzung gemäß § 5 Abs. 4 anzugehen, und

4.   bei Badegewässern, die für eine kurzzeitige Ver-
schmutzung anfällig sind, allgemeine Informationen 
über,

 a)   die Umstände, die zu einer kurzzeitigen Ver-
schmutzung führen können,

 b)   die Wahrscheinlichkeit einer solchen Verschmut-
zung und ihre voraussichtliche Dauer,

 c)   die Ursachen der Verschmutzung und die Maß-
nahmen, die getroffen wurden, um eine Exposition 
der Badenden gegenüber der Verschmutzung zu 
verhindern und die Ursachen der Verschmutzung 
anzugehen.

Die in Nummer 1 genannte Liste wird jedes Jahr vor dem 
Beginn der Badesaison zur Verfügung gestellt. Die Über-
wachungsergebnisse nach Nummer 2 werden nach Ab-
schluss der Analyse im Internet zur Verfügung gestellt. 

(3) Die zuständige Behörde teilt der obersten Wasserbe-
hörde oder einer von ihr benannten Stelle laufend die 
zur Erfüllung ihrer Pflichten nach Absatz 2 erforder-
lichen Daten mit. Die oberste Wasserbehörde oder eine 
von ihr benannte Stelle kann bestimmen, dass die Daten 
auf Datenträgern oder auf anderem elektronischen Weg 
übermittelt werden und die übermittelten Daten mit der 
von ihr bestimmten Schnittstelle kompatibel sind.

(4) Die in Absatz 1 und 2 aufgeführten Informationen 
werden, sobald sie zur Verfügung stehen, jedoch spätes-
tens mit Wirkung ab Beginn der Badesaison 2012, ver-
breitet. Dabei nutzen die Behörden nach Möglichkeit 
 geo grafische Informationssysteme und achten auf die 
präzise und einheitliche Darstellung der Informationen, 
insbesondere durch die Verwendung von Zeichen und 
Symbolen.

§ 13
Berichterstattung

(1) Die zuständige Behörde meldet der obersten Wasser-
behörde oder einer von ihr benannten Stelle jährlich bis 
zum 1. April alle Badegewässer, einschließlich der 
Gründe für jede Änderung gegenüber dem Vorjahr.

(2) Die zuständige Behörde übermittelt der obersten 
Wasserbehörde oder einer von ihr benannten Stelle bis 
zum 31. Oktober jeden Jahres für die vorangegangene 
Badesaison die Überwachungsergebnisse und eine Be-
schreibung der wichtigsten Bewirtschaftungsmaß-
nahmen die ergriffen wurden, soweit diese Daten nicht 
bereits vorliegen. Dies schließt auch die Gründe für die 
Aussetzung eines Überwachungszeitplans gemäß § 3 
Abs. 7 mit ein.

(3) Die oberste Wasserbehörde oder eine von ihr be-
nannte Stelle kann bestimmen, dass die Daten nach Ab-
satz 1 und 2 auf Datenträgern oder auf anderem elektro-
nischen Weg übermittelt werden und die übermittelten 
Daten mit der von ihr bestimmten Schnittstelle kompa-
tibel sind.

(4) Die oberste Wasserbehörde liefert diese Daten an das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit oder eine von ihm benannte Stelle zur Wei-
tergabe an die Kommission der Europäischen Gemein-
schaften.

§ 14
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Zugleich tritt die Verordnung über die Qualität 
der Badegewässer vom 14. April 2000 (GV. NRW. S. 445) 
außer Kraft.

Über die Erfahrungen mit dieser Verordnung ist der 
Landesregierung bis zum 31. Dezember 2012 zu berich-
ten.

Düsseldorf, den 11. Dezember 2007

Der Minister
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Eckhard  U h l e n b e r g

Anlage 1 zur Verordnung vom 11. Dezember 2007 
BINNENGEWÄSSER 

A B C D E 

Parameter Ausgezeichnete 
Qualität 

Gute Qualität Ausreichende 
Qualität 

Referenzanalyse-
methoden*** 

1 Intestinale 
Enterokokken 
(KBE/100 ml) 

200 * 400 * 330** ISO 7899-1 oder 
ISO 7899-2 

2 Escherichia coli 
(KBE/100 ml) 

500 * 1000 * 900** ISO 9308-3 

KÜSTENGEWÄSSER UND ÜBERGANGSGEWÄSSER

A B C D E 

Parameter Ausgezeichnete 
Qualität 

Gute Qualität Ausreichende 
Qualität 

Referenzanalyse-
methoden*** 

1 Intestinale 
Enterokokken 
(KBE/100 ml) 

100 * 200 * 185 ** ISO 7899-1 oder 
ISO 7899-2 

2 Escherichia coli 
(KBE/100 ml) 

250 * 500 * 500 ** ISO 9308-3 

* Auf der Grundlage einer 95-Perzentil-Bewertung. Siehe Anlage 2. 
** Auf der Grundlage einer 90-Perzentil-Bewertung. Siehe Anlage 2. 

*** Diese Normen liegen als DIN EN ISO-Normen mit gleicher Nummerierung in deutscher Sprache vor. 
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Anlage 2
zur Verordnung vom 11. Dezember 2007

BEWERTUNG UND EINSTUFUNG 
VON BADEGEWÄSSERN

1. MANGELHAFTE QUALITÄT

Badegewässer sind als „mangelhaft“ einzustufen, wenn 
im Datensatz über die Badegewässerqualität für den 
letzten Bewertungszeitrauma die Perzentil-Werteb bei 
den mikrobiologischen Werten schlechterc sind als die in 
Anlage 1 Spalte D für die „ausreichende Qualität“ fest-
gelegten Werte.

2. AUSREICHENDE QUALITÄT

Badegewässer sind als „ausreichend“ einzustufen,

a)  wenn im Datensatz für die Badegewässerqualität für 
den letzten Bewertungszeitraum die Perzentil-Werte 
bei den mikrobiologischen Werten genau so gut wie 
oder besserd als die in Anlage 1 Spalte D für die „aus-
reichende Qualität“ festgelegten Werte sind und

b)  für den Fall, dass das Badegewässer für kurzzeitige 
Verschmutzungen anfällig ist, wenn Folgendes gilt:

 aa)  Es werden angemessene Bewirtschaftungsmaß-
nahmen getroffen, wozu auch Beobachtungsmaß-
nahmen, Frühwarnsysteme und Überwachung 
gehören, damit eine Exposition der Badenden 
durch eine entsprechende Warnung oder erfor-
derlichenfalls durch ein Badeverbot verhindert 
wird;

 bb)   es werden angemessene Bewirtschaftungsmaß-
nahmen getroffen, um die Ursachen der Ver-
schmutzung zu vermeiden, zu verringern oder zu 
beseitigen; und

 cc)   die Zahl der Proben, die bei kurzzeitiger Ver-
schmutzung während des letzten Bewertungs-
zeitraums gemäß § 3 Abs. 5 außer Acht gelassen 
wurden, stellt nicht mehr als 15 % der Gesamt-
zahl der in den Überwachungszeitplänen für den 
betreffenden Zeitraum vorgesehenen Proben dar 
oder es handelt sich um höchstens eine Probe je 
Badesaison, je nachdem, welche Zahl größer ist.

3. GUTE QUALITÄT

Badegewässer sind als „gut“ einzustufen,

a)   wenn im Datensatz für die Badegewässerqualität für 
den letzten Bewertungszeitraum die Perzentil-Werte 
bei den mikrobiologischen Werten genau so gut wie 
oder besser als die in Anlage 1 Spalte C für die „gute 
Qualität“ festgelegten Werte sind und

b)   für den Fall, dass das Badegewässer für kurzzeitige 
Verschmutzungen anfällig ist, wenn Folgendes gilt:

 aa)   Es werden angemessene Bewirtschaftungsmaß-
nahmen getroffen, wozu auch Beobachtungsmaß-
nahmen, Frühwarnsysteme und Überwachung 
gehören, damit eine Exposition der Badenden 
durch eine entsprechende Warnung oder erfor-
derlichenfalls durch ein Badeverbot verhindert 
wird;

 bb)   es werden angemessene Bewirtschaftungsmaß-
nahmen getroffen, um die Ursachen der Ver-
schmutzung zu vermeiden, zu verringern oder zu 
beseitigen; und

 cc)   die Zahl der Proben, die bei kurzzeitiger Ver-
schmutzung während des letzten Bewertungs-
zeitraums gemäß § 3 Abs. 5 außer Acht gelassen 
wurden, stellt nicht mehr als 15 % der Gesamt-
zahl der in den Überwachungszeitplänen für den 
betreffenden Zeitraum vorgesehenen Proben dar 
oder es handelt sich um höchstens eine Probe je 
Badesaison, je nachdem, welche Zahl größer ist.

4. AUSGEZEICHNETE QUALITÄT

Badegewässer sind als „ausgezeichnet“ einzustufen,

a)   wenn im Datensatz für die Badegewässerqualität für 
den letzten Bewertungszeitraum die Perzentil-Werte 

bei den mikrobiologischen Werten genau so gut wie 
oder besser als die in Anlage 1 Spalte B für die „aus-
gezeichnete Qualität“ festgelegten Werte sind und

b)   für den Fall, dass das Badegewässer für kurzzeitige 
Verschmutzungen anfällig ist, wenn Folgendes gilt:

 aa)   Es werden angemessene Bewirtschaftungsmaß-
nahmen getroffen, wozu auch Beobachtungsmaß-
nahmen, Frühwarnsysteme und Überwachung 
gehören, damit eine Exposition der Badenden 
durch eine entsprechende Warnung oder erfor-
derlichenfalls durch ein Badeverbot verhindert 
wird;

 bb)   es werden angemessene Bewirtschaftungsmaß-
nahmen getroffen, um die Ursachen der Ver-
schmutzung zu vermeiden, zu verringern oder zu 
beseitigen; und

 cc)   die Zahl der Proben, die bei kurzzeitiger Ver-
schmutzung während des letzten Bewertungs-
zeitraums gemäß § 3 Abs. 5 außer Acht gelassen 
wurden, stellt nicht mehr als 15 % der Gesamt-
zahl der in den Überwachungszeitplänen für den 
betreffenden Zeitraum vorgesehenen Proben dar 
oder es handelt sich um höchstens eine Probe je 
Badesaison, je nachdem, welche Zahl größer ist.

ANMERKUNGEN

a   „Letzter Bewertungszeitraum“ bezeichnet die letzten 
vier Badesaisons oder gegebenenfalls den in § 4 Abs. 3 
angegebenen Zeitraum.

b   Auf der Grundlage einer Bestimmung der Perzentil-
Werte der log10-Normalwahrscheinlichkeitsdichte-
funktion mikrobiologischer Daten des jeweiligen Ba-
degewässers wird der Perzentil-Wert wie folgt abge-
leitet:

 1.  Ausgangswert ist der log10-Wert aller Bakterien-
werte in der zu bewertenden Datensequenz. (Wird 
ein Nullwert ermittelt, so wird stattdessen der 
log10-Wert der unteren Nachweisgrenze der ver-
wendeten Analysemethode zugrunde gelegt.)

 2.  Es wird das arithmetische Mittel der log10-Werte 
(μ) berechnet.

 3.  Es wird die Standardabweichung der log10-Werte 
(σ) berechnet.

  Der obere 90-Perzentil-Wert der Wahrscheinlich-
keitsdichtefunktion der Daten wird aus folgender 
Gleichung abgeleitet:

 oberer 90-Perzentil-Wert = Antilog (μ + 1,282 σ).

  Der obere 95-Perzentil-Wert der Wahrscheinlich-
keitsdichtefunktion der Daten wird aus folgender 
Gleichung abgeleitet:

 oberer 95-Perzentil-Wert = Antilog (μ + 1,65 σ).

c   „Schlechter“ bedeutet höhere Konzentrationen, aus-
gedrückt in KBE/100 ml.

d   „Besser“ bedeutet niedrigere Konzentrationen, aus-
gedrückt in KBE/100 ml.

Anlage 3 
zur Verordnung vom 11. Dezember 2007

BADEGEWÄSSERPROFIL 

1.   Das Badegewässerprofil gemäß § 6 umfasst 

 a)   eine gemäß der Richtlinie 2000/60/EG erstellte Be-
schreibung der für die Zwecke der Umsetzung der 
Richtlinie 2006/7/EG relevanten physikalischen, 
geografischen und hydrologischen Eigenschaften 
des Badegewässers und anderer Oberflächenge-
wässer im Einzugsgebiet des betreffenden Badege-
wässers, die eine Verschmutzungsquelle sein 
könnten; 

 b)   eine Ermittlung und Bewertung aller Verschmut-
zungsursachen, die das Badegewässer und die Ge-
sundheit der Badenden beeinträchtigen könnten;
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 c)   eine Bewertung der Gefahr der Massenvermeh-
rung von Cyanobakterien; 

 d)   eine Bewertung der Gefahr der Massenvermeh-
rung von Makroalgen und/oder Phytoplankton; 

 e)   folgende Angaben, wenn die Bewertung nach 
Buchstabe b) die Gefahr einer kurzzeitigen Ver-
schmutzung erkennen lässt: 

  –  voraussichtliche Art, Häufigkeit und Dauer der 
erwarteten kurzzeitigen Verschmutzung; 

  –  Einzelangaben zu allen verbleibenden sonstigen 
Verschmutzungsursachen einschließlich der er-
griffenen Bewirtschaftungsmaßnahmen und dem 
Zeitplan für die Beseitigung der Verschmut-
zungsursachen; 

  –  während der kurzzeitigen Verschmutzung er-
griffene Bewirtschaftungsmaßnahmen mit An-
gabe der für diese Maßnahmen zuständigen 
Stellen und der Einzelheiten für eine Kontakt-
aufnahme; 

 f)  die Lage der Überwachungsstelle. 

2.   Bei Badegewässern, die als „gut“, „ausreichend“ oder 
„mangelhaft“ eingestuft sind, ist das Badegewässer-
profil regelmäßig zu überprüfen, um festzustellen, ob 
sich die in Nummer 1 aufgeführten Aspekte verändert 
haben. Erforderlichenfalls ist das Profil zu aktuali-
sieren. Die Häufigkeit und der Umfang der Überprü-
fungen ist nach Maßgabe der Art und Schwere der 
Verschmutzung festzulegen. Die Überprüfungen müs-
sen jedoch zumindest den in der nachstehenden Über-
sicht genannten Vorgaben entsprechen und mindes-
tens in der dort angegebenen Häufigkeit erfolgen. 

Einstufung 
des Bade-
gewässers 

„Gut“ „Ausreichend“ „Mangelhaft“ 

Überprüfung 
mindestens 
alle 

4 Jahre 3 Jahre 2 Jahre 

Zu über-
prüfende 
 Aspekte 
(Buchstaben 
der Num-
mer 1) 

a) bis f) a) bis f) a) bis f) 

  Bei Badegewässern, die zuvor als „ausgezeichnet“ 
eingestuft wurden, ist das Badegewässerprofil nur 
dann zu überprüfen und erforderlichenfalls zu aktua-
lisieren, wenn sich die Einstufung in „gut“, „ausrei-
chend“ oder „mangelhaft“ ändert. Die Überprüfung 
muss alle in Nummer 1 genannten Aspekte erfassen. 

3.  Sind am Badegewässer selbst oder in dessen Nähe 
umfangreiche Bauarbeiten oder Änderungen der In-
frastruktur erfolgt, so ist das Badegewässerprofil vor 
dem Beginn der nächsten Badesaison zu aktualisie-
ren. 

4.  Die in Nummer 1 Buchstaben a) und b) genannten In-
formationen werden soweit möglich auf einer detail-
lierten Karte dargestellt. 

5.  Sonstige relevante Informationen können beigefügt 
oder einbezogen werden, wenn die [zuständige Be-
hörde] dies für angemessen erachtet. 

Anlage 4
zur Verordnung vom 11. Dezember 2007

ÜBERWACHUNG DER BADEGEWÄSSER

1.   Kurz vor Beginn jeder Badesaison ist eine Probe-
nahme vorzunehmen. Unter Einbeziehung dieser zu-
sätzlichen Probenahme und vorbehaltlich der Num-
mer 2 darf die Anzahl der pro Badesaison genom-
menen und analysierten Proben nicht weniger als vier 
betragen.

2.   Aus einem Badegewässer brauchen jedoch nur drei 
Proben pro Badesaison entnommen und analysiert zu 
werden, wenn

 a)   die Badesaison nicht länger als 8 Wochen dauert 
oder

 b)   sich das Badegewässer in einer Region in schwie-
riger geografischer Lage befindet.

3.   Die Probenahmen müssen über die gesamte Badesai-
son verteilt sein, und der Zeitraum zwischen den Da-
ten für die Probenahmen darf auf keinen Fall einen 
Monat überschreiten.

4.   Bei einer kurzzeitigen Verschmutzung ist eine zusätz-
liche Probenahme vorzunehmen, um festzustellen, dass 
das Verschmutzungsereignis beendet ist. Diese Probe ist 
nicht Bestandteil des Datensatzes über die Badegewäs-
serqualität. Zum Ersatz einer außer Acht gelassenen 
Probe ist 7 Tage nach Ende der kurzzeitigen Verschmut-
zung eine zusätzliche Probenahme vorzunehmen.

Anlage 5
zur Verordnung vom 11. Dezember 2007

REGELN FÜR DEN UMGANG MIT
PROBEN FÜR MIKROBIOLOGISCHE ANALYSEN

1. ENTNAHMESTELLE

Nach Möglichkeit sind die Proben 30 cm unter der Ober-
fläche des Gewässers bei einer Wassertiefe von mindes-
tens 1 m zu entnehmen.

2. STERILISIERUNG DER PROBENBEHÄLTNISSE

Die Probenbehältnisse

–  sind für mindestens 15 Minuten bei 121 ° C im Auto-
klav zu sterilisieren oder

–  sind für mindestens 1 Stunde bei 160 ° C – 170 ° C tro-
cken zu sterilisieren oder

–  müssen strahlensterilisierte Probenbehältnisse sein, 
die direkt vom Hersteller bezogen werden.

3. PROBENAHME

Das Volumen des Probenbehältnisses hängt davon ab, 
welche Wassermenge für die Untersuchung der einzelnen 
Parameter benötigt wird. Der Mindestinhalt beträgt in 
der Regel 250 ml.

Die Probenbehältnisse haben aus transparentem, nicht 
gefärbtem Material zu bestehen (Glas, Polyethylen oder 
Polypropylen).

Zur Vermeidung einer unbeabsichtigten Kontaminierung 
der Proben ist bei der Probenahme ein aseptisches Ver-
fahren anzuwenden, damit die Sterilität des Probenbe-
hältnisses erhalten bleibt. Wird ordnungsgemäß vorge-
gangen, besteht kein Bedarf an zusätzlicher steriler Aus-
rüstung (z. B. sterile Handschuhe, Zangen oder Stangen).

Die Probe ist auf dem Behältnis und auf dem Probenah-
meformular eindeutig mit nicht löschbarer Farbe zu 
kennzeichnen.

4.  LAGERUNG UND TRANSPORT DER PROBEN VOR 
DER ANALYSE

Die Wasserproben sind während des gesamten Trans-
ports vor Lichteinwirkung und insbesondere vor direk-
tem Sonnenlicht zu schützen.

Die Probe ist bis zur Ankunft im Labor in einer Kühlbox 
oder in einem Kühlschrank (je nach Klimabedingungen) 
bei einer Temperatur von ca. 4 °C aufzubewahren.

Nimmt der Transport ins Labor voraussichtlich mehr als 
4 Stunden in Anspruch, so ist ein Transport im Kühl-
schrank erforderlich.

Zwischen der Probenahme und der Analyse darf so we-
nig Zeit wie möglich verstreichen. Es wird empfohlen, 
die Proben noch am gleichen Arbeitstag zu analysieren. 
Ist dies aus praktischen Gründen nicht möglich, so sind 
die Proben innerhalb höchstens 24 Stunden zu bearbei-
ten. Sie sind bis dahin im Dunkeln bei einer Temperatur 
von 4 °C ± 3 °C aufzubewahren.

– GV. NRW. 2008 S. 138
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2005

Berichtigung 
der Bekanntmachung 

der Bezirke der Landesmittelbehörden und 
der unteren Landesbehörden 

vom 4. Januar 2008 (GV. NRW. S. 56)

Die o. g. Bekanntmachung wird wie folgt berichtigt:

1.   Von den unter der lfd.Nr. 3.138 doppelt angegebenen 
Fassungen „zu g) aa) und bb):“ ist die rechts aufge-
führte Fassung vollständig zu streichen.

2.   In der lfd.Nr. 3.140 wird die unter „zu a) bis b).“ auf-
geführte Angabe „Mönchengladbach-Rh-eydt“ durch 
die Angabe „Mönchengladbach-Rheydt“ ersetzt.

3.   In der lfd.Nr. 4.410 wird das Wort „Swistal“ durch 
das Wort „Swisttal“ ersetzt.

4.   In der lfd.Nr. 5.01 wird unter die Angabe „Kreisfreie 
Stadt Aachen“ die fehlende Angabe „Kreis Aachen“ 
gesetzt.

– GV. NRW. 2008 S. 144

2030 

Erste Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über richter- und beamtenrechtliche 
Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des 

Justizministeriums
(Zuständigkeitsverordnung JM – ZustVO JM)

Vom 30. Januar 2008

Aufgrund 

–  § 3 Abs. 3 und § 180 Satz 2 des Beamtengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbeamtenge-
setz – LBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
1. Mai 1981 (GV. NRW. S. 234, ber. 1982 S. 256), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Ok-
tober 2007 (GV. NRW. S. 393), in Verbindung mit § 4 
Abs. 1 Satz 1 des Richtergesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landesrichtergesetz – LRiG) vom 29. 
März 1966 (GV. NRW. S. 217), zuletzt geändert durch 
Artikel XIV des Gesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. 
S. 408),

–  § 126 Abs. 3 Nr. 2 Satz 2 des Beamtenrechtsrahmenge-
setzes (BRRG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. März 1999 (BGBl. I S. 654), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 Abs. 1 des Gesetzes vom 5. Dezember 
2006 (BGBl. I S. 2748), in Verbindung mit § 71 Abs. 3 
des Deutschen Richtergesetzes (DRiG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. April 1972 (BGBl. I 
S. 713), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3416),

–  § 3 Abs. 1 der Verordnung über die Ernennung, Ent-
lassung und Zurruhesetzung der Beamten und Richter 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 27. Juni 1978 
(GV. NRW. S. 286), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 9. September 2003 (GV. NRW. S. 570),

–  § 9 Abs. 2 und des § 30 Abs. 2 des Sozialgerichts-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 1975 (BGBl. I S. 2535), zuletzt geändert 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 20. April 2007 
(BGBl. I S. 554),

–  § 15 Abs. 2 und des § 34 Abs. 2 des Arbeitsgerichtsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 
1979 (BGBl. I S. 853), zuletzt geändert durch Artikel 8 
des Gesetzes vom 20. April 2007 (BGBl. I S. 554),

–  § 1 der Verordnung zur Übertragung von Ermächti-
gungen im Bereich der Arbeitsgerichtsbarkeit vom 
9. Januar 2001 (GV. NRW. S. 36),

–  § 224 der Bundesrechtsanwaltsordnung vom 1. August 
1959 (BGBl. I S. 565), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 26. März 2007 (BGBl. I S. 358),

–  § 13 Satz 1 der Verordnung zur einheitlichen Regelung 
der Gerichtsverfassung vom 20. März 1935 (RGBl. I 
S. 403)

wird für den Geschäftsbereich des Justizministeriums 
verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über richter- und beamtenrechtliche 
Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des Justizministe-
riums vom 4. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 652) wird 
wie folgt geändert:

§ 9 erhält folgende Fassung:

„§ 9
Rechtsbehelfe aus dem Richter- oder Beamtenverhältnis

(1) Soweit ein Widerspruch gegen den Erlass oder die 
Ablehnung eines Verwaltungsaktes, gegen eine Maß-
nahme der Dienstaufsicht nach § 26 Abs. 3 Deutsches 
Richtergesetz oder gegen die Ablehnung des Anspruchs 
auf eine Leistung stattfindet, wird den nach § 2 zustän-
digen Stellen sowie dem Landesamt für Besoldung und 
Versorgung die Entscheidung über den Widerspruch 
übertragen, wenn sie oder ihnen nachgeordnete Gerichte 
oder Behörden die mit dem Widerspruch angefochtene 
Entscheidung erlassen haben.

(2) Die Vertretung des Landes vor den Gerichten der all-
gemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit und den Richter-
dienstgerichten wird den in Absatz 1 genannten Stellen 
übertragen, soweit sie oder ihnen nachgeordnete Ge-
richte oder Behörden die angefochtene Entscheidung er-
lassen oder die begehrte Entscheidung unterlassen ha-
ben. Satz 1 ist in Verfahren auf Gewährung vorläufigen 
Rechtsschutzes entsprechend anzuwenden.

(3) Für die Behörden und Einrichtungen des Justizvoll-
zuges werden die in Absatz 1 und 2 bezeichneten Befug-
nisse von der Leiterin oder dem Leiter der Justizvoll-
zugsanstalt Köln – Zentralstelle für Rechts- und Scha-
densangelegenheiten im Justizvollzug – wahrgenommen. 

(4) In anderen als den in den Absätzen 1 bis 3 genannten 
Fällen ist für die Entscheidung über den Widerspruch, 
wenn ein solcher stattfindet, und die Vertretung des 
Landes das Justizministerium oder, soweit es sich um 
eine Angelegenheit des Landesjustizprüfungsamtes han-
delt, dessen Präsidentin oder Präsident zuständig.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 15. Februar 2008 in Kraft.

Düsseldorf, den 30. Januar 2008

Die Justizministerin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

– GV. NRW. 2008 S. 144



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 7 vom 15. Februar 2008 145



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 7 vom 15. Februar 2008146

Einzelpreis dieser Nummer 2,70 Euro
zuzügl. Porto- und Versandkosten

Bestellungen, Anfragen usw. sind an den A. Bagel Verlag zu richten. Anschrift und Telefonnummer wie folgt für
Abonnementsbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 38 (8.00–12.30 Uhr), 40237 Düsseldorf

Bezugspreis halbjährlich 33,50 Euro (Kalenderhalbjahr). Jahresbezug 67,– Euro (Kalenderjahr), zahlbar im Voraus. Abbestellungen für Kalenderhalbjahres-
bezug müssen bis zum 30. 4. bzw. 31. 10., für Kalenderjahresbezug bis zum 31. 10. eines jeden Jahres beim A. Bagel Verlag vorliegen.

Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Erscheinen anerkannt.

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten.
Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 41, 40237 Düsseldorf

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages – in welcher Form auch immer – bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur aufgrund schriftlicher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Nordrhein-Westfalen mög-
lichst innerhalb eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten vorzu-
beugen. Wenn nicht innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht.

Herausgeber: Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Haroldstraße 5, 40213 Düsseldorf 
Herstellung und Vertrieb im Namen und für Rechnung des Herausgebers: A. Bagel Verlag, Grafenberger Allee 82, 40237 Düsseldorf 

Druck: TSB Tiefdruck Schwann-Bagel, Düsseldorf und Mönchengladbach
ISSN 0177-5359


